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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.08.2007

Norm

ArbVG §22

Rechtssatz

Bereits der Bestand einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft der Arbeitgeber ist (bei Mangel einer Satzung)

ausschlaggebend dafür, dass eine Festsetzung von Mindestlohntarifen nicht mehr erfolgen kann, gleichgültig, ob

tatsächlich ein Kollektivvertrag abgeschlossen wurde oder nicht.
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